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RS OGH 1988/10/25 11Os114/88
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.10.1988

Norm

StPO §494a Abs1 Z2

StPO §494a Abs7

Rechtssatz

Spricht das Berufungsgericht aus, daß von einem Widerruf einer mit einem früheren Urteil gewährten bedingten

Strafnachsicht aus Anlaß der neuen Verurteilung abgesehen wird, steht die Entscheidung über die Verlängerung der

Probezeit nach der ausdrücklichen Anordnung des § 494 a Abs 7 StPO dem Gericht der Vorentscheidung zu.
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